
 
 

Bekanntmachung 
gemäß § 35 der Satzung 

 

 
IKK-Selbstverwaltungsbüro Lübeck, Lachswehrallee 1, 23558 Lübeck, e-mail: verwaltungsrat@die-ik.de  

 
 

Satzung der IKK – Die Innovationskasse (IK) 
 
 
Der Verwaltungsrat der IKK – Die Innovationskasse (IK) hat in seiner Sitzung am 
09./10.12.2024 die 
 

Nachträge Nrn. 112, 114, 116 und 117  
zur Satzung der IKK – Die Innovationskasse (IK) 

 

beschlossen. 
 
Die Genehmigungen der Satzungsnachträge durch das Bundesamt für Soziale Sicherung er-
folgten 
 

• für den 112. Nachtrag unter dem Aktenzeichen: 213-10204#00045#0024 am 
19.12.2024 

• für den 114. Nachtrag unter dem Aktenzeichen: 213-10204#00045#0026 am 
17.12.2024 

• für den 116. Nachtrag unter dem Aktenzeichen: 213-10204#00045#0028 am 
16.12.2024 und 

• für den 117. Nachtrag unter dem Aktenzeichen: 112-10204#00045#0029 am 
17.12.2024. 

 
Die Satzungsnachträge werden durch Aushang in der Geschäftsstelle Lübeck sowie im Inter-
netauftritt der IKK – Die Innovationskasse (IK) unter www.die-ik.de veröffentlicht. 
 
Die Satzungsnachträge finden Sie in der Anlage. 

 

 
Ralf Hermes 
Vorstand 
 

Lübeck, 31.12.2024 

  vom:  31.12.2024 

   

  bis: 15.01.2025 

   

Internet    

 

http://www.die-ik.de/










Bundesamt
für Soziale Sicherung

Bundesamt für Soziale Sicherung, Friedrich-Ebert-Allee 38, 53113 Bonn
Friedrich-Ebert-Allee 38, 53113 Bonn

Vorab per E-Mail an thomas.eppler@die-IK.de
IKK - Die Innovationskasse (IK)
Lachswehrallee 1 
23558 Lübeck

Tel. +49 228 619- 1526

Ref-213 (Referat 213) 

bearbeitet von: Frederik Siebecke

referat213@bas.bund.de
www.bundesamtsozialesicherung.de

Bonn, /^Dezember 2024

GZ:213 - 10204#00045#0026 
(bei Antwort bitte angeben)

114. Nachtrag zur Satzung der IKK- Die Innovationskasse (IK)

Ihr Antrag vom 10. Dezember 2024

Sehr geehrter Herr Hermes, sehr geehrter Herr Eppler, 
sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie die Genehmigung des 114. Nachtrages zur Satzung. Ein mit dem 
Genehmigungsvermerk versehenes Exemplar des Satzungsnachtrages liegt diesem Schreiben 
bei.

Wir gehen davon aus, dass die Änderung gemäß § 34 Absatz 2 SGB IV öffentlich bekannt 
gemacht und die Mitglieder Ihrer Kasse gemäß § 196 SGB V unterrichtet werden.

Bitte teilen Sie uns das Datum der Bekanntmachung mit und übersenden uns den gesamten 
Satzungstext elektronisch als PDF-Dokument.

Darüber hinaus möchten wir noch darauf hinweisen, dass durch die Veröffentlichung des 
Beschlusses des Gemeinsamen Bundesausschusses (am 12. Dezember 2024 im 
Bundesanzeiger) über eine Änderung der Richtlinie zum Zweitmeinungsverfahren (Zm-RL), 
Patienten ab 1. April 2025 einen Anspruch auf unabhängige ärztliche Zweitmeinungen bei 
Eingriffen bei einem Prostatakarzinom haben.
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Dieser Eingriff müsste bei nächster Gelegenheit ebenfalls von der Satzungsregelung 
ausgenommen werden.





< Die InnovationsKasse

114. Nachtrag

zur

Satzung der

IKK - Die Innovationskasse (IK)

vom 01.01.2006



< Die InnovationsKasse

Artikel I

Die Satzung der Krankenversicherung der IKK - Die Innovationskasse (IK) wird geän­
dert:

1. In § 10 Abs. 3 werden nach dem Komma die Wörter „wenn sie, ein Elternteil, ihr 
Ehegatte oder ihr Lebenspartner in den letzten fünf Jahren vor dem Beitritt 
mindestens drei Jahre versichert waren, es sei denn, sie konnten wegen ihrer 
Behinderung diese Voraussetzung nicht erfüllen und“ eingefügt.

2. In § 28a Satz 1 werden die Angabe „§ 129 Abs. 1 Satz 5 SGB V“ durch die 
Angabe „§ 129 Abs. 1 Satz 6 SGB V“ und die Angabe „und 4“ durch die Angabe 
„und 5“ ersetzt.

3. In § 30a Abs. 3 Satz 4 werden die Wörter „der Krankenversicherung“ gestrichen.

4. In der Anlage zu § 30 werden die Punkte nach dem Satz „Hiervon 
ausgenommen sind folgende planbare Eingriffe, für die bereits durch die 
„Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Konkretisierung 
des Anspruchs auf eine unabhängige ärztliche Zweitmeinung gemäß § 27b 
Absatz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch“ die Einholung einer ärztlichen 
Zweitmeinung als Rechtsanspruchsleistung geregelt wird:“ durch folgende 
weitere Punkte ergänzt:

• Eingriffe an Aortenaneurysmen
• Eingriffe zum Hüftgelenkersatz
• Gallenblasenentfernung (Cholezystektomie)
• Herzkatheteruntersuchung und Ablationen (Verödungen) am Herzen
• Implantation eines Herzschrittmachers oder eines Defibrillators

Artikel II

Der 114. Satzungsnachtrag wurde vom Verwaltungsrat der IKK- Die Innovationskasse 
(IK) am 09./10. Dezember 2024 beschlossen.

Der Nachtrag tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.

Vorsitzender
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Genehmigung

Der vom Verwaltungsrat der IKK - Die Innovationskasse (IK) am 9./10. Dezember 2024 beschlos­
sene 114. Nachtrag zur Satzung wird gemäß § 195 Absatz 1 des Sozialgesetzbuches Fünftes 
Buch (SGB V) in Verbindung mit § 90 Absatz 1 des Sozialgesetzbuches Viertes Buch (SGB IV) 
genehmigt.

Bonn, den/?7Dezember 2024 

213 - 10204#00045#0026

Bundesamt für Soziale Sicherung
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116. Nachtrag zur Satzung der IKK- Die Innovationskasse (IK)

Ihr Antrag vom 11. Dezember 2024

Sehr geehrter Herr Hermes, sehr geehrter Herr Eppler, 
sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie die Genehmigung des 116. Nachtrages zur Satzung. Ein mit dem 
Genehmigungsvermerk versehenes Exemplar des Satzungsnachtrages liegt diesem Schreiben 
bei.

Wir gehen davon aus, dass die Änderung gemäß § 34 Absatz 2 SGB IV öffentlich bekannt 
gemacht und die Mitglieder Ihrer Kasse gemäß § 196 SGB V unterrichtet werden.

Bitte teilen Sie uns das Datum der Bekanntmachung mit und übersenden uns den gesamten 
Satzungstext elektronisch als PDF-Dokument.
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< Die InnovationsKasse

Artikel I

Die Satzung der Krankenversicherung der IKK - Die Innovationskasse (IK) wird geän­
dert:

1. § 38 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

Der Umlagesatz beträgt für das Ausgleichsverfahren nach

1. § 1 Abs. 1 AAG (U1-Verfahren) a. 2,95 v. H.
b. 2,55 v. H.
c. 1,55 v. H.

2. § 1 Abs. 2 AAG (U2-Verfahren) 0,50 v. H.

2. Der § 39 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 wird die Angabe „§ 14 Abs. 1 MuSchG“ durch die Angabe „§ 20 
Abs. 1 MuSchG“ ersetzt.

b) In Abs. 3 wird die Angabe „§ 11 MuSchG“ durch die Angabe „§ 18 
MuSchG“ ersetzt.

c) In Abs. 4 werden die Angabe „§ 11 MuSchG“ durch die Angabe „§ 18 
MuSchG“ und die Angabe „§ 14 Abs. 1 MuSchG“ durch die Angabe „§ 20 
Abs. 1 MuSchG“ ersetzt.

Artikel II

Der 116. Satzungsnachtrag wurde von den Arbeitgebervertretern des Verwaltungsra­
tes der IKK - Die Innovationskasse (IK) am 09. Dezember 2024 beschlossen.

Der Nachtrag tritt zum 1. Januar 2025 in Kraft.

Vorsitzender

2



Genehmigung
Der von den Arbeitgebervertretern des Verwaltungsrates der IKK- Die Innovationskasse (IK) am 
9. Dezember 2024 beschlossene 116. Nachtrag zur Satzung wird gemäß § 195 Absatz 1 des 
Sozialgesetzbuches Fünftes Buch (SGB V) in Verbindung mit § 90 Absatz 1 des Sozialgesetzbu­
ches Viertes Buch (SGB IV) genehmigt.

Bonn, den /b Dezember 2024 
213 - 10204#00045#0028

iale Sicherung










